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Je 48.

A. Bekanntrnachungeu des
Nr. 355. Oels, den 11. November 1884.

Die Krankenversicherung der Arbeiter betr.
Mit Bezug auf das in der Beilage zu Nr. 43

des Kreisblattes pro 1884 abgedruckte Statut der
Ortskrankenkasse des Kreises Oels bringe ich hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß, daß in den Vorstand der
Kasse gewählt worden sind:

A. Seitens der Arbeitgeber:
1. der Majoratsbesitzer Herr Freiherr v. Kessel-

Zeutsch auf Raake.
2. der Fabrikbesitzer Herr Warneck zu Spahlitz;

B. Seitens der Kassenmitglieder:
. der Brennereiverwalter Herr Conrad zu Zessel.
der Werkführer Herr Eckert zu Spahlitz,
der Mühlenrendant Herr Schulz zu Raake und
der BrennereiverwalterHerr S te ph a n zu Vielguth.

Vorsitzender ist Herr von Kessel-Zeutsch auf
Raake, stellvertretender Vorsitzender Herr Warneck zu
Spahlitz und Schriftsührer Herr Schulz zu Raake.

Alle, die qu. Kasse betreffenden Ansragen und
Requisitionen sind an den Herrn Vorsitzenden zu richten.

Oels, den 12. November 1884.

_ « Bekanntrnachung, «
betreffend die Unterbringung Geisteskranker

in die Provinzial-Jrrenanstalten.
Wiederholt ist die Erfahrung gemacht worden,

daß die Herren Ortsvorsteher über die gesetzlichen
Bestimmungen betreffs Unterbringung geisteskranker
Personen in den öffentlichen Jrrenanstalten nicht ge-
nügend orientirt sind. Die Angehörigen geisteskranker
Personen werden von den Herren Ortsvorstehern mit
ihren Anträgen auf Unterbringung in eine öffentliche
Jrrenanstalt oft mit dem Bemerken abgewiesen, daß diese
Unterbringung erst dann möglich sei, wenn der betreffende
Geisteskranke gemeingefährlich sei. Dies ist ein Jrrthum.
Nicht nur« um gemeingefährliche Geisteskranke un-
schädlich zu machen, sondern vor Allem auch, um
hetlbare Geiste-streute wieder gesund zu machen,
sollen die Anträge gestellt werden. Dem ersteren Zweck
dienen die Jrrenbewahranstalten, dem letzteren die
Jrrenheilanstalten. Um den Zweck der Heilung zu
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erreichen, ist es aber nothwendig, daß solche Kranke
so zeitig als möglich in eine Anstalt gebracht werden,
und nehmen die Heilanstalten Geisteskranke nicht mehr
an, wenn die Krankheit länger als 6 Monate besteht.
Die Provinzialverwaltung für Schlesien legt besonderen
Werth darauf, daß alle heilbaren Geisteskranken in
Heilanstalten übergeführt werden, damit sie nicht später
den Gemeinden zur Last fallen, und hat in diesem
Sinne die Verfügung vom 30. April 1874 erlassen,
durch welche den Gemeinden besondere Erleichterungen
gewährt werden, insbesondere auch nach der Richtung
hin, daß bei den in Heilanstalten unterzubringenden
Geisteskranken die Provinzialverwaltung sämmtliche
Kosten der ärztlichen Untersuchung und des Trans-
portes trägt, während sie bei den in den Jrren-
bewahranstalten unterzubringenden Geisteskranken nur
die Kosten der ärztlichen Untersuchung trägt, voraus-
gesetzt, daß die vorgeschriebenen Fristen innegehalten
werden.

Es bedarf in jedem Falle der Unterbringung
eines Geisteskranken in eine Provinzial-Jrrenanstalt
nur eines schriftlichen Antrages einer Behörde (Orts-
vorftand oder Amtsvorsteher) an das Königliche Kreis-
physikat.

Nr. 357. Oels, den 10. November 1884.
Auf Grund des § 10 des Reglements, betreffend

die von dem Provinzial-Verbande von Schlesien zu
leistenden Viehseuchen-Entschädigungen, vom 26. Fe-
bruar 1884 und der zur Ausführung desselben er-
-lassenen Vorschriften vom 31. Mai 1884 ist vom
Provinzial-Ausschusse der Tag der diesjährigen Vieh-
zählung auf

Freitag, den 12. Dezember,
festgesetzt worden.

Die Viehzählungslisten pro 1882——1887 werden
den Magisträten, Herren Guts- und Gemeindevorstehern
des Kreises per Couvert zugefertigt werden und find
die diesjährigen Zahleneintragungen in der Colonne
„1884“ vorzunehmen. Bemerkt wird, daß jede Seite
der qu. Liste für sich aufzurechnen ist und die einzelnen
Seitensummen auf der letzten Seite der Listen zu-
sammenzustellen sind.
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Was die das Zählgeschäft betreffenden Bestim-
mungen anlangt, fo verweise ich auf meine Kreisblatts
Verfügung vom 10. November 1881 (Krsbl. S. 170)
und auf die auf dem Titelblatte einer jeden Zählungs-
liste abgedruckten Bestimmungen-

Nach stattgefundener Zählung, welche von Stall
zu Stall geschehen muß und für deren Richtigkeit die
Ortsvorsteher verantwortlich bleiben, sind die Ver-
zeichnisse zur etwaigen Berichtigung 14 Tage lang und
zwar vom 14. bis zum 28. Dezember cr. öffentlich
auszulegen. Ort, Zeit und Zweck der Auslegung
sind durch öffentliche Bekanntmachung auf ortsübliche
Weise zur Kenntniß der Betheiligten zu bringen.

Innerhalb dieser Frist können Anträge auf Be-
richtigung des Verzeichnisses bei dem betreffenden
Gemeinde- (Guts-) Vorstande angebracht werden,
welcher über dieselben entscheidet. Reklamationen gegen
diese Entscheidung müssen binnen 10 Tagen bei mir
angebracht werden«

Nach erfolgter Auslegung, bezw. Erledigung der
angebrachten Reklamationen sind die Verzeichnisse mit
folgender Bescheinigung zu versehen:

Die Richtigkeit vorliegender Liste bescheinigt
Ort und Datum.

(Der Magistrat.) (Der Gutsvorsteher.)
(Der Gemeindevorsteher)

und mir bis zum 18. Januar 1885 einzureichen.
Von den Verzeichnissen wollen sich die Orts-

behörden Abschriften zurückbehalten

Nr. 358. Oels, »den 11. November 1884.

Betrifft die Nachweisung derjenigen Hand-
werker, welchen auf Grund des Gesetzes
vom 19. Juli 1861 Gewerbesteuerfreiheit

zu bewilligen ist.
Behufs Ermittelung derjenigen Handwerker, welchen

auf Grund des Gesetzes vom 19. Juli 1861 Gewerbe-
steuerfreiheit zu bewilligen ist, veranlasse ich die Ma-
gisträte zu Hundsfeld und Juliusburg, sowie die Guts-
vorsteher und Gemeindrvorstände des Kreises, eine
Liste der in ihrem Bezirke vorhandenen Handwerker,
als : Maurer, Zimmerleute-, Schmiede, Schlosser, Stell-
macher, Tischler, Schuhmacher, Schneider, Glaser 2c.,
welche das Gewerbe nur für ihre Person oder höchstens
mit einem erwachsenen Gehülfen und einem Lehrlinge
betreiben, ein offenes Lager von fertigen Waaren
halten, welches nicht von erheblichem Umfange ist,
oder die Wochenmärkte ihres Wohnortes regelmäßig
besuchen, nach untenstehendem Schema aufzustellen
und mit den nöthigen Erläuterungen bis zum 1. Ja-
nuar 1885 an mich einzureichen.

Jch bemerke hierbei, daß in diese Listen nicht die-
jeniglen Handwerker gehören, welche 2 und mehr
Gese en beschäftigen, oder ein offenes Waarenlager von
größerem Umfange halten und die Wochenmärkte regel-
mäßig besuchen, da diese Handwerker unter allen
Umständen steuerpflichtig sind, ebenso nicht diejeni-
gen, welche nur die Jahrmärkte und nicht die Wochen-
märkte besuchen, kein offenes Lager fertiger Waaren
halten und mit nicht mehr als einem Gesellen und  

einem Lehrlinge arbeiten, da diese Handwerker an sich
schon steuerfrei sind.

Es sind vielmehr nur diejenigen Handwerker
aufzunehmen, welche das Gewerbe nur für ihre
Person, oder höchstens mit einem erwachsenen Ge-
hülfen und einem Lehrlinge betreiben, ein Waaren-
lager von geringem Umfange halten und die Wochen-
märkte regelmäßig beziehen.

Der Grund für die Steuerbefreiung wird in der
letzten Eolonne der Nachweisung in der Regel in nach-
stehende Form zu bringen sein:

»N. N. bezieht zwar regelmäßig die Wochen-
märkte, oder hält ein kleines Lager fertiger
Waaren, der Umfang seines Gewerbebetriebes
ist aber so unbedeutend, daß derselbe dem Ge-
schäftsumfange derjenigen Händler, die in Klasse
B 1. den Mittelsatz von 6 Mark entrichten, nicht
gleichgestellt werden kann, auch würde das Ge-
werbe seiner Natur nach ohne das Halten des
kleinen Vorraths, resp. ohne den Verkehr auf
den Wochenmärkten, nicht lohnend betrieben wer-
den können.«

Negativ-Anzeigen sind nicht erforderlich.
Formnlar.

Nachweisung derjenigen Handwerker, für die auf
Grund von § 21 Nr. 2 des Gesetzes vom 19. Juli

 

    

1861 die Gewerbesteuerfreiheit ausnahmsweise
erbeten wird. «
H

- , » , , Be ei - GründeLfd» Gemeinde- Bor- u. Zu- nunzg ghes für die

Nr. (Gu.ts-) name des Ge- Steuer-
Bezirk Handwerkers. werbeß. befreiung.

Nr. 359. Oels, den 11. November 1884.

Betrifft die Befreiung einzelner Gewerbe-
treibenden der Klasse B. I. von der

Gewerbesteuer pro 1885/86.
Die Magisträte zu Hundsfeld und Juliusburg,

sowie die Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises
veranlasse ich hiermit, diejenigen Gewerbetreibenden
der Klasse B. I., denen die Vergünstigung der Steuer-
freiheit pro 1885, 86 zu Theil werden soll, bis spä-
testens zum 1. Dezember cr. hierher namhaft zu
machen. Da die Gewerbesteuerfreiheit nur ausnahms-
weise bewilligt werden kann, sind nur solche Personen
in Vorschlag zu bringen, deren Gewerbebetrieb nach
gewissenhafter Beurtheilung unzweifelhaft nur zur Ver-
anlagung mit dem geringsten Steuersatze geeignet ist
und hinsichtlich deren besondere Umstände nachgewiesen
werden, wegen deren die Entrichtung selbst des ge-
ringsten Steuersatzes als eine drückende Last für den
betreffenden Gewerbetreibenden erachtet werden muß
und deren Würdigkeit außer Zweifel liegt.
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Die Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse
des Gewerbetreibenden, als: große Dürstigkeit, Krank-
heit, Gebrechlichkeit, hohes Alter u. s. w., ist hierbei
zulässig.

Nr. 360. _ Oels, den 1. November 1884.

Zur Körung derjenigen Privat-Hengste, welche
für weniger als 15 Mark decken sollen, wird das
Schauamt in Gemäßheit der Bestimmungen des § 2
der revidirten Hengstkörordnung vom 8. Dezember 1856
(Amtsbl. pro 1857, Seite 2)

Mittwoch, den 26. November-,
Vormittags 10 um.

auf dem Platze am Elysium vor dem Marienthor
hierselbst zusammentreten

Die Anmeldung der vorzustellendsn Hengste muß
vor dem bezeichneten Termine und zwar spätestens bis
zum 24. November cr. nach dem im § 1 a. a. O.
vorgeschriebenen Schema unter gleichzeitiger Angabe
des Standortes des Beschälers, sowie des Deckpreises
hierher erfolgen.

 

Nr. 361. Oels, den 28. Juni 1884.

Aufkündigung der ausgeloosten Kreis-
Obligattonen des Kreises Oels.

Bei der heut im Beisein der Kreiscommission und
eines Notars stattgefundeneu Verloosung der auf Grund
der Allerhöchsteu Privilegien vom 30. October 1865
und 27. November 1873 ausgesertigten und am
2. Januar 1885 einzulösenden Kreis-Obligationen des
Kreises Oels sind nachstehende Nummern gezogen
worden und zwar: ·

a. von den unterm 2. Januar 1866 ausgesertigten
Kreis-Obligationen :

Lit. A. a 1500 Mark
Nr. 34.

Lit. B. a 600 Mark
Sir. 4.

Lit. C. Er 300 Mark

Sir. 17, 21, 27, 110, 115, 160, 242, 267 und 285.
Lit. D. a 150 Mark

Nr. 20, 56, 131, 149 11115155.
Lit. E. a 75 Mark

Nr. 13, 16 unb 98.
b. von den unterm 22. Januar 1874 ausgesertigten

Kreis-Obligationen :
Lit. A a 1500 Mark

Nr. 3.
Die Besitzer dieser zum 2. Januar 1885 hierdurch

gekündigten Obligationen werden daher aufgefordert,
den Nennwerth gegen Rückgabe der Obligationen nebst
den zu den vorstehend sub a. gehörigen Zinscoupons
Ser. IV. Sir. 9 unb 10 nebst Talons und den zu der
sub b. bezeichneten Obligation gehörigen Zinscoupons
Ser. III. Nr. 3 bis 10 nebst Talon vom 2. Januar
1885 ab bei der hiesigen Kreis-Communalkasse in
Empfang zu nehmen. « _

Eine weitere Verzinsung der ausgeloosten Obli-
gationen findet von dem letztgedachten Tage ab
nicht statt und wird der Werth der etwa nicht zurück-  

gelieferten Coupons von den Kapitalien in Abzug
gebracht.

Gleichzeitig werden die Jnhaber der bis jetzt noch
nicht realisirten, unterm 25. Juni 1883 ausgeloosten
Kreisobligationen I. Emission Lit. C. Nr. 55 über
300 Mark, Lit D. Sir. 25 über 150 Mark und
Litt. E. Sir. 106 über 75 Mark hierdurch aufgefor-
dert, zur Vermeidung weiterer Zinsverluste die Valuta
baldigst zu»er.heb.en.

Der Komgliche Landrathsamtsverweser.
von Kardorff.

Nr. 362. . Oels, den 12. November»1884.
Nachweisung der Jagdscheinmpfanger
vom 24. August bis 6. Oktober 1884.

115. Christalle, Adolf, Gutsbesitzer in Gutwohne.
116. Miehle, Feodor, Apotheker in Oels.
117. Schwarz, Herzogl. Reviersörster in Juliusburg.
118. Smolke, Hauptsteueramts-Assistent in Oels.
119. Grove, Hermann, Oekonomie-Ele.ve in Netsche.
120. Bon, Hauptmann und Compagniechef im 4. Pos.

Jnfant.-Regt. Nr. 59, z. Z. in Oels.
Grünig, Eduard, Gutsbesitzer und Gemeinde-
vorsteher in Jenlwitz.
Grünig, Julius, Landwirth in Jenkwitz.
Rademacher, Karl, Gastwirth und Freistellen-
besitzer in Weißensee.
Bär, Restaurateur in Neue Apothekerei.
Gottschalk, Paul, Kretschambesitzer in Maliers.
Pietrusky, Jnspektor in Woitsdorf.
Dalibor, Kretschambesitzer in Ober-Prietzeu.
Matzke, Reinhold, Landwirth in Groß-Graben
Handke, Ernst, Auszügler in Groß-Graben.
Matzke, Mühlenbesitzer in Groß-Graben
Rumbaum, Gustav, Rittergutsbesitzer in Laubsky.
Kleindorf, Johann, Waldwärter in Laubsky.
Hentschel, Förster in Ziegelhos.
Schulz, Max, Mühlenrendant in Raake.
Schönfeld, Robert, Rentamtssekretär in Raake.
Kaschner, HerzogL Kammer-Caleulator in Oels.
Günther, Julius, Ackerbürger in Oels.
Joly, Kgl. Amtsgerichts-Assistent zu Bernstadt.
Zedler, Bäckermeister in Bernstadt.
Gudewill, Gerhard, Wirthschaftsbeamter in Kurz-
witz.
Jänisch, Student in Kritschen.
von Rosenberg, Leonhard, Avantageur im Schles
Feld-Artillerie-Regt. Nr. 6, z. Z. in Oels.
von Rosenberg, Wilhelm, Lieutenant im 2. Schles.
Gren.-Regt. Nr. 11, z. Z. in Oels.
Rosemann, Rittergutsbesitzer in Neudorf bei Ju-
liusburg
Schwarz, August, Gasthausbesitzer in Lorke,
Anth. Poln.-Ellguth. »
Krätzig, Obersörster in Hönigern.
Hasler, Hilssjäger in Hönigem
Ceczotka, Forsteleve in Hönigem
Schmidt l., Revierförster in Nieder-Briese.
Decke, Waldaufseher in Nieder-Briese.
Summa, Waldausseher in Waldhof.

121.

122.
123.

124.
12.5.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

141.
142.

143.

144.

145.

146.
147.
148.
149.
150.
151.
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152.
153.
A154.
155.
156.
157.

Stephan, Fasanenjäger in Nieder-Briese.
Stephan, J» Brennereiverwalter in Vielguth.
Haveland, mm, Forstlehrling in Süßwinkel.
Meyer, Max, Forstlehrling in Süßwinkel.
Erbe, Bäckermeifter in Oels.
Häring, Heinrich, Freistellenbesitzer in Stein-
hollunder, Antheil Weißenfee.
Scholz, Gustav, Bauersohn in Groß-Graben.
von Mittelstädt, Landwirth in Stein.
Weber, Herzogl Amtspächter in Fürsten-Ellguth.
Hartmann, Gutsverwalter in Ostrowine.
Kern, Rentmeister in Gutwohne.
Scupin, Freigutsbesitzer in Groß-Ellguth. -
Kleinwächter, Chinesifcher Zolldirector z.Z. in Oels.
Tripke, Gärtner in Kaltvorwerk.
Graf Arthur von Kospoth, Königl. Premier-
Lieutenant a. D. und Amtsvorsteher zu Briefe.
Schulz, Königl. Forstausfeher in Groß-Graben
Mertin, Gemeindevorsteher in Spahlitz.
Weiß, Gutsbesitzer und Lieutenant in Schwierfe.
Otto RittervonZwackh-Holzhausen in Sibyllenort.
Freiherr von SeherrsThoß Johannes, Lieute-
nant der Reserve, stud. agr» z. Z. in Oels.
Aßmann l., Theodor, Landwirth in Kl.-Zöllnig.
Winkley Joseph, Landwirth in Klein-Zöllnig.
Menz» Joseph, Landwirth in Loischwitz.
Hellmich, Gutsbesitzer und Gemeindevorsteher in
Leuchten.
Stolper, Gemeindevorsteher und Bauergutsbes.
in Wilhelminenort.

177. Unverricht, Bauergutsbesitzer in Cunersdorf.
· Fritsch, Bauergutsbesitzer in Cunersdorf.

179. Löschke, Gotthold, Wirthschaftsinspektor in Für-
sten-Ellguth.
Preißner, Wilhelm,
Fürsten-Ellguth.
Kremser, Ferdinand, Revierförfter in Haidane
Schultz, Apotheker in Bernstadt.
Oehlkrug, Apotheker in Oels.
Scholz, Oberjäger in Oels.
Rodestock, Oekonom in Pangau.
Graf Schwerin, Sekondelieutenant im 2. Schles
Dragoner-Regt Nr. 8 in Oels.
Kretschmer, Karl, Gutsbes. in Stampen.
Stielow, Oberjäger in Oels.
Hennig, Wirthschaftsinspektor in Stronn.
Späte, Paul, Landwirth in Allerheiligen.
Rönckendorff, Amtsrath und Rittmeister a. ·D.
auf Süßwinkel.
voili Hantelmann, HerzogL Kammerpräsident zu
Oe s. «
Grundmann, Gottlieb, Rentier in Poln.-Ellguth.
Victor, W., Bäckermeister in Oels.
von Lieres, Rittergutsbesitzer und Major auf
Grüttenberg. «

196. von Lieres, Major im 2. Badischen Drag.-Reg.
Nr. 21 in Bruchsaal.

197. Preuß, Ferdinand, Mühlenbesitzer in Wilhel-
minenort. «

198. Thienel, Oberjäger in Oels.
199. Hoffrichter, Otto, Avantageur in Oels.

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

167.
168.
169.
170.
171.

172.
173.
174.
175.

176.

180. Wirthschaftsbeamter in

181.
182.
183.
184.
185.
186.

187.
188.
189.
190.
191.

192.

193.
194.
195.  

200. A. Arndt, Herzogl Oberamtmann in Viel ut .
201. gFidrtohschke Friedrich,Kretschambesitzer in Skola-

gu .
202. Franke, Wirthschaftsinspektor in Neudorf bei Ju-

liusburg.
203. Fietz, Waldbelaufer in Stronn.
204. Pietrusky, Fritz, Landwirth in Klein-Peterwitz.
205. Hunger, Otto, Revierjäger in Pontwitz.
206. von Wedell, Rittmeifter und Rittergutsbesitzer aus

Ludwigsdorf.
Schoder, Förster in Ludwigsdorf.
gon Wedell, Eberhard, Gymnasiaft in Ludwigs-
or.

von Pfeil, Wilhelm, Rittergutsbesitzer und Ritt-
meister a. D. auf Wildschütz.
von Rosenberg-Lipinsky, im Kgl. Sächsischen
Leib-Gren.-Regt. Nr. 101, z. Z. in Oels.
Grondey, Arthur, Gastwirth in Hundsfeld
Scholz, Bauergutsbesitzer in Groß-Graben
Zlukfzspurg Emil, Forsteleve in Groß-Weigels-
or.
Weiner, Oberjäger in Oels.
Rönckendorff, Karl, KgiL Lieutenant im 2. Schl.
Jäger-Bataill. Nr. 6 in Oels.
Anlauf, Jäger in Süßwinkel.
Wandel, Otto, Gutsbesitzer in Jenkwitz.
Kursawe, Oberjäger in Oels.

207.
208.

209.

210.

211.
212.
213.

214.
215.

216.
217.
218.

Nr. 363. ‚ . Ders, den 1»1. November 1884.
Die Revision der Buchfuhrung der Feuer-

versicherungs-Agenten betreffend.
Diejenigen Herren Amtsvorfteher des Kreises, in

deren Bezirken Feuerversicherungs-Agenturen bestehen,
ersuche ich hiermit, mir bis zum 15. Dezember cr. die
Nachweisungen über das Ergebniß der Revision der
Buchführung der Feuer-Versicheriings-Agenten nach
dem in meiner Kreisblatt-Verfügung vom 10. August
1874 mitgetheilten Schema einzureichen.

Jn Betreff der Revisionen bemerke ich, daß es
namentlich darauf ankommt, Ueberzeugung davon zu
gewinnen, daß die polizeilich als zulässig erkannten
Versicherungssummen aus den Bersicherungs-Anträgen
genau in die Bücher der Agenten übertragen sind,
Diese Summen ergeben sich aus den Nachrichten,
welche den betreffenden Herren Amtsvorstehern von
den Polizeibehörden der Versicherungsnehmer zuge-
sendet werden sollen. Insoweit sich nun in den Büchern
der Versicherungs-Agenten Versicherungen eingetragen
finden sollten, über welche den erren Amtsvorstehern
die vorberegten Nachrichten nicht zugegangen sind,
so haben die revidirenden Herren Amtsvorsteher diese
Mittheilung unverzüglich einzufordern, um auf Grund
derselben die Revision zu vollenden. Ueber den Be-
fund der Revisionen sind Protokolle aufzunehmen,
welche mit den oben gedachten Nachweisungen gleich-
zeitig hierher einzusenden sind.

Nr. 364. Breslau, den 2. November 1884.
Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß

in mehreren Fällen von Grundbesitzern zum Schutze

Nebst zwei Beilagem
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ihrer Ländereien gegen Hochwasser eigenmächtig Dämme,
Deiche oder dergleichen Erderhöhungen aufgeführt
worden sind, bezüglich welcher die nach § 1 des Deich-
gesetzes vom 28. Januar 1848 (G.-S. S. 54) er-
forderliche obrigkeitliche Genehmigung nicht zuvor
nachgesucht worden war. Die Polizeibehörden haben
nicht selten derartige Anlagen unter ihren Augen
geschehen lassen, ohne gegen die Ausführung solcher
unerlaubter Anlagen rechäIitig einzuschreiten, bezw. die
sofortige Sistirung des eiterbaues zu bewirken und
die sofortige Wiederbeseitigung des ohne behördliche
Genehmigung · geschütteten Dammes anzuordnen.

Demgegenüber wird darauf aufmerksam gemacht,
daß nach der citirten Gesetzesbestimmung jede ohne
vorherige obrigkeitliche Genehmigung errichtete Deich-
anlage als eine gesetzwidrige zu betrachten ist, und
daß derjenige, welcher eine solche angelegt hat, nicht
nur mit sofort herbeizuführender Geldstrafe bis zu
150 M. zu bestrafen, sondern auch zur sofortigen
Wiederbeseitigung der Anlage anzuhalten ist, ohne
Rücksicht darauf, ob etwa nachträglich ein Antrag
wegen Genehmigung derselben gestellt worden ist oder
nicht. Die Wiederbeseitigung unerlaubter Anlagen
und die Bestrafung ihres Urhebers herbeizuführen,
ist eigene Dienstpflicht der Ortspolizeibehörden, deren
pflichtmäßige Obliegenheit es ist, in diesen wie in an-
deren Fällen Gesetzwidrigkeiten nicht zur Existenz kom-
men zu lassen und die Wiederabstellung etwa einge-
tretener herbeizuführen.

Es wird dabei daraus aufmerksam gemacht, daß
ein etwa gegen die Zuständigkeit der Letzteren vorzu-
schützender Einwand, daß die Handhabung der Deich-
polizei gesetzlich anderen Organen als den Ortspolizei-
behörden übertragen sei, nicht zutrifft, da von einer
Deichpolizei im gesetzlichen Sinne überhaupt nur bei
gesetzlich zu recht bestehenden Deichen die Rede sein
kann, während es sich in Fällen der hier gedachten
Art um Maßregeln von allgemeiner sicherheits- und
wohlfahrtspolizeilicher Natur handelt.

Die nachgeordneten Polizeibehörden sind hiervon
mit der Anweisung in Kenntniß zu setzen, daß sie in
allen zu ihrer Wissenschaft gelangenden Fällen der
in Rede stehenden Art die sofortige gerichtliche Ve-
strasung des Urhebers herbeizuführen und, sofern sie
nicht besondere Gründe für ein einstweiliges Bestehen-
lassen der Anlage höheren Orts geltend zu machen
finden, auch die alsbaldige Wiederbeseitigung derselben
selbständig anzuordnen haben, nicht aber abzuwarten,
erst durch höhere Einwirkungen und Verfügungen zur
Ausführung der ihnen zustehenden Obliegenheiten der
Polizeiverwaltung hingeführt zu werden.

Komgl. Regierungs-Prasident.
Sander.

Oels, den 11. November 1884.
Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur

Kenntniß der städtischen Polizeiverwaltungen uud
Herren Amtsvorsteher des Kreises.

Nr. 365. Oels, den 12. November 1884.
Es wird um Auskunft ersucht, wo sich der Knecht

 

Christian Heidenreich, der aus Gülchen, Kreis
Namslau, in den hiesigen Kreis verzogen ist, gegen-
wärtig befindet.

Nr. 366. Oels, den 5. November 1884.
Jm Selbstverlage des Verfassers wird binnen

Kurzem erscheinen:
»Chronik des Preußischen Herrenhauses, seit seiner

Constituirung bis zur Gegenwart. Ein Gedenkbuch
zur Erinnerung an das dreißigjährige Bestehen des
Herrenhauses Zusammengestellt nach den authentischen
Angaben der Matrikel und des Handbuches für das
Herrenhaus, des Handbuches für den Königlichen
PreußischenHof und Staat, desgleichen für das Deutsche
Reich und anderen archivarischen Mittheilungen

von
Hermann Crüger,

Kanzlei-Rath im Herrenhause.«
Der Preis für ein mit Jllustrationen ausge-

stattetes Exemplar beträgt 16 Mark, fürs ein nicht
illustrirtes Exemplar 11 Mark. Beftellungen auf das
Werk werden innerhalb 14 Tagen im Landrathsamte
entgegengenommen.

Nr. 367. Oels, den 11. November 1884.
Der hinter dem Zögling Karl Niebsch aus

Pontwitz, welcher sich am 15. August cr. aus dem
Rettungshause zu Ober-Glauche heimlich entfernt hat,
unterm 10. Oktober d. J. — Krsbl. S. 166 — ek-
lassene Steckbrief wird« hiermit erneuert.

Der Komgliche Landrath.
von Kardorff.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 1. November. 1884.

SteckbrtefssErneuerung
Der unterm 20. Februar 1882 hinter dem Ar-

beiter Gottlieb Urban aus Grüneiche, Kreis Namslau,
erlassene Steckbrief wird hiermit erneuert.

Der Erste Staatsanwalt

 

 

Oels, den 7. November 1884. ·

Bekanntmachung.
Die früheren Unteroffiziere des ehemaligen

2. Bataillons (Oels) 10. Landwehr-Regiments:
1. Bartek Wiczoreck,
2. August Speer,
3. Gottlieb Krause,
4. Karl Pursian,
5. Christian iller,
6. Friedrich ücke,
7. Gottlieb Zappke,
8. Karl Nitschke,
9. August Lindner,

10. Heinrich Werner,
11. Friedrich Dreyucker,
12. Gottlieb Simon,
13. Franz Sauer,
14. Gottlieb Weiß,



15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

welche sich die Erbberechtigung aus die Kaiserlich
Russische St. AnnensMedaille durch Beiwohnung der
Revue in Schlesien im Jahre 1835 erworben haben,

Wilhelm Land,
Zeinrich Methuer,
arl Stampe,

Simon Fritsch,
Christian Nelke,
Karl · Bumbke,
Anton Brost,
Karl Ratsch,
Gottlieb Kuhnert,
Gottfried May,
Gottlieb Mittau,

192
I

werden hierdurch aufgefordert, ihre Lebensstellung unb
ihren Wohnort dem Bezirks-Commando Oels, Ohnma-
straße Nr. 60, anzugeben.

Landwehr-Bezirks-Commando.

  

Oels, den 8. November 1884.

Steckbriefserledigung.
Der unter dem 28. Juli 1884 hinter dem Tage-

arbeiter Gottlieb Jantosch aus Ober-Willau, Kreis
Namslau, erlassene Steckbries ist erledigt.

Der Erste Staatsanwalt 



2. Beilage zu Nr. zis- des Oelsec Kreisblattes.
* [Aus Kaiser Wilhelms Jugendzeit.] Dem unter

diesem Titel im Verlag von Greßner & Schramm
in Leipzig erscheinenden illustrirten Prachtwerk Von
Max Herinann Gärtner entnehmen wir die folgenden
Schilderungen, welche die in den Jugendjahren unseres
Kaisers am preußischen Hofe herrschende Sparsamkeit
treffend kennzeichnen.

Der Hofrath Ternite, welcher königlicher Gallerie-
Jnspektor in Potsdam war, sollte den König malen.
Er griff bereits nach dem Pinsel, als er bemerkte,
daß der König in einem alten, abgetragenen Rock, der
ihm nicht recht mehr paßte, in sein Atelier gekommen
war, weshalb er einen Diener herbeirief und ihm be-
fahl, dem König eine neue, besser passende Uniform
zu holen. Der König hielt den Diener zurück. »Ich
weiß nicht, Ternite, was Sie wollen,« sagte er. »Was
haben Sie an dem Rock zu tadeln? Jst noch sehr
gut und mir besonders lieb! Mein guter, alter, treuer
seliger Heinrich hat ihn mir noch besorgt. Jn Ehren
halten! Nach einigen Jahren will ich Jhnen diesen
Rock zum Andenken schenken. Wo denken Sie hin?
Mit mir steht’s anders, als mit anderen Menschen.
Wenn Sie sich einen neuen Rock machen lassen, so
können Sie das thun und brauchen, sobald Sie das
Geld dazu haben, weiter keinen zu fragen, aber wenn
ich die Groschen nicht spare, so haben ja meine Unter-
thanen keine Thaler.«

So sparsam der König in allen, ihn selbst be-
treffenden Ausgaben war, so freigebig war er gegen
Andere, namentlich, wenn es galt, Noth zu lindern.
Zahllos sind die Fälle, in denen er mit freigebiger
Hand gespendet, sobald er sich überzeugt hatte, daß
der Empfänger der Gabe würdig war, aber keiner
zeigt seine Mildherzigkeit in so hellem Lichte, wie ein
reizender Zug, der aus seinen Kinderjahren berichtet
wird. Friedrich Wilhelm war ein Knabe von zehn
Jahren, als ihm an einem kalten Januartag sein
Kammerdiener ein Körbchen Kirschen brachte, die im
Treibhause zu früher Reife gelangt waren. Der Prinz
war im ersten Augenblick erfreut, als er aber erfuhr,
daß die Kirschen 5 Thaler kosten sollten, lehnte er
ihren Ankan ab. »Ich mag und will sie nicht,“
sagte er entschieden. Als aber bald darauf ein Schuh-
machermeister aus Potsdam, der durch lange Krank-
heit in Noth gerathen war, ihn um 20 Thaler bat,
damit er Leder einkaufen und sein Geschäft wieder
beginnen könne, wies der junge Prinz seinen Kammer-
diener ohne langes Bedenken an, dem Mann die er-
betene Summe auszuzahlen, trotzdem dieselbe den
kleinen Geldbetrag, über den er verfügen konnte, fast
zur Hälfte erschöpfte.

Eine der hübschesten Episoden aus dem Leben
des Königs, welche die Grenze zeigt, die bei ihm
zwischen Sparsamkeit und Freigebigkeit bestand, ist
folgende: Als er eines Morgens wie gewöhnlich nach
Erledigung der ersten Arbeiten in das Wohnzimmer
der Königin kam, um dort mit ihr zu frühstücken, be-
merkte er auf einem Tische eine neue Haube. Er
betrachtet sie und fragt nach dem Preise. Die Königin
will ihn anfangs nicht nennen. Es sei nicht gut, meint 

”—

fie, wenn die Männer sich darum kümmern, was der
Putz der Frauen koste, denn es fehle ihnen das Ver-
ständniß dafür und alles erscheine ihnen zu theuer.
Da der König aber weiter in sie dringt und den Preis
der Haube trotzdem zu wissen wünscht, sagt sie endlich,
die Haube kostet nur 4 Thaler, denn sie habe eine
der billigen gewählt. »Nur 4 Thaler?« ruft der König.
» Erschrecklich viel Geld für so ein Ding!« Jn scherzendem
Ton macht er der Königin Vorwürfe über solche Ver-
schwendung, und scheint sich gar nicht beruhigen zu
können. Plötzlich unterbricht er seine Promenade durch
das Zimmer, bleibt am Fenster stehen und winkt einem
vorübergehenden Invaliden, herauszukommen. Wenige
Minuten später wird der alte Krieger eingelassen.
Der König geht ihm entgegen und spricht: »Die Dame,
welche hier aus dem Sopha sitzt, hat viel Geld, denn
was meinst du wohl, alter Kamerad, was sie für die
Mütze gegeben, die da auf dem Tische liegt? Darfst
dich aber nicht blenden lassen von dem schönen Rosa-
bande I“ Verlegen betrachtet der Jnvalide die Haube ; seine
Blicke verrathen klar und deutlich, daß die Königin recht
gehabt, als sie sagte, daß Männern für dergleichen
das Verständiß fehle. »Na, die wird wohl einige
Groschen kosten!« platzt er endlich heraus. Da lacht
der König fröhlich auf und ruft: »Da hörst du’s! . . .
Ja, was Groschen! Vier Thaler hat sie dafür be-
zahlt! . . . Nun geh’ mal hin und laß dir von der
schönen Frau ebensoviel geben!“ Die Königin zieht
sofortihre Börse und reicht dem Alten vier Thaler,
aber dabei zuckt es schalkhaft um ihren schönen Mund.
»Sieh mal,“ sagt sie zu dem Jnvaliden,. »der hohe
Herr, der da am Fenster steht, hat viel mehr Geld
als ich. Alles, was ich habe, habe ich nur allein von
ihm, und er giebt gern. Nun gehe auch zu ihm und
laß dir das doppelte, achtThaler geben!“ Mit fröhlichem
Lachen sieht sie zu, wie der König achselzuckend die
Börse zieht und acht Thaler in die Hand des Jn-
validen zählt, der sich dann unter vielen Danksagungen,
von den Glückwünschen des hohen Paares begleitet,
zurückzieht.

Wie in allem Guten und Edeln schienen die beiden
Ehegatten auch im Wohlthun miteinander zu wetteifern.
Die Königin, die niemand leiden sehen konnte, und die,
sobald sie irgendwo ein betrübtes Gesicht sah, nicht
ruhte, bis sie die Ursache der Betrübniß erfahren und
nach Kräften geholfen hatte, verleitete ihr Herz oft
zu Ausgaben, welche die gerade nicht zu reichlichsten
Geldmittel, über welche sie verfügte, erschöpften. Der
Geheime Kämmerer Wolter, aus dessen Händen sie
vierteljährig die aus der Schatulle des Königs ihr
zu zahlende Summe empfing, sollte nun helfen: Die
Königin verlangte von ihm einen Vorschuß auf die
nächste Quartalsrate. Wolter war aber Bureaukrat
durch und durch, peinlich gewissenhaft in den ihm an-
vertrauten Geldgeschäften, dabei eines jener Originale,
an denen die Zeit Friedrich Wilhelm III. so reich
war. Das Verlangen der Königin war nicht nach
seinem Geschmack. »Bei mir,“ gab er ihr einst zur
Antwort, »muß alles jeden Monat seine Richtigkeit
haben, und bei Vorlegung meiner Rechnungen darf



ich in der Ausgabe keine Vorschüfse notiren. Des
Königs Majestät wollen und gestatten das nicht. Wahr-
haftig, Jhre Majestät, das geht ferner nicht mehr so! Sie
geben sich noch arm!“ Weit entfrnt, ihm diese ziemlich
derbe Antwort übel zu nehmen, erwiderte die Königin
Luife: »Guter Wolter, ich liebe meine Kinder, und
das Wort Landeskind hat für mich einen süßen Klang.
Der Gedanke, neben meinem besten Freunde, dem
Landesvater, die Landesmutter zu sein, entzückt mich. Jch
kann und darf nicht von ihm lassen, und muß helfen
überall, wo es noth thut.« Wolter blieb zwar un-
erschütterlich auf dem Standpunkt, welchen seiner
Meinung nach die Pflicht ihm vorschrieb, aber er
erbot sich, seinem Herrn den Wunsch der Königin
mitzutheilen. Diese war damit zufrieden und fügte
nur noch die Ermahnung hinzu, es dem König so
mitzutheilen, »daß er ja nicht böse wird!« Der König
wurde nicht böse . . . bald darauf fand die Königin
das Fach ihres Schreibtisches, in welchem sie ihr
Geld zu verwahren pflegte, wieder gefüllt.

Alle Wohlthaten, welche die Königin erwies ge-
wannen noch an Werth durch die Art und Weise,
wie sie dem Bedürftigen zu theil wurden. Das weib-
liche Zartgesühl fand stets den richtigen Ton, die
passendste Form. Wie unendlich viel Gutes das hohe
Paar gewirkt, ist nur im Kreise der ihm am nächsten
Stehenden bekannt geworden, denn Friedrich Wilhelm
wünschte, daß darüber nicht gesprochen werde, und
hatte seinen Vertrauten Verschwiegenheit zur Pflicht
gemacht. Als ihm einst der Dank einer von ihm mit
Wohlthaten überhäuften Wittwe ausgedrückt wurde,
wandte er sich rasch ab mit den Worten: »Ist mir
unangenehm, wenn nachher über so etwas noch ge-
sprochen wird! Das wenige Gute, was allenfalls noch
darin liegen möchte, geht nun vollends verloren durch
das viele Reden davon. Kennen ja den schönen
Spruch: Laß deine Linke nicht wissen, was deine
Rechte thut!«

Des Königs Gutmiithigkeit und Mildthätigkeit
wurde aber, wie dies ja gar nicht anders zu erwarten
war, sehr ost mißbraucht. Jn diesen Fällen konnte
Friedrich Wilhelm heftig werden, namentlich, wenn
er auf Habsucht und Ungenügsamkeit stieß. Bei einer
Spazierfahrt vor dem Stralauer Thore bemerkte er
einst ein im Bau begriffenes Haus, das an Stelle
eines baufälligen, welches den Platz lange verunstaltet
hatte, errichtet wurde. Er winkte dem Besitzer, einen
Handwerker, heran und fragte ihn, wie hoch das Haus
werden solle. Als er erfuhr, daß ein einstöckiges Haus
geplant sei, forderte er den Mann auf, des schönen
Platzes wegen ein zweistöckiges Haus zu bauen, und
versprach ihm einen Zuschuß von 5000 Thalern zum
Bau. Der fo unerwartet Befchenkte glaubte aber
die Geberlaune des Königs ordentlich ausnutzen zu
müssen, und erwiderte keck: »Na, wenn ihre Majestät
mir einmal was schenken wollen, dann schenken Sie
mir auch was Rechtes, wenigstens 10,000 Thaler.«
Er fand sich in seiner Berechnung getäuscht. Mit dem
unwilligen Ausruf: »Flegel!« wandte der König sich
ab und befahl dem Kutscher: »Fahr’ zul« Der Un-
genügfame, der mit 5000 Thalern nicht zufrieden ge-
wesen, hatte das Nachsehen.

Es gehörte aber zu den größten Seltenheiten,  

daß der König heftig wurde, und wenn es ja einma
geschah und er in Unmuth vielleicht jemand unrechtl
gethan hatte, so beeilte er sich gewiß, sein Unrecht gut
zu machen, ohne Rücksicht auf die Person, um die
es sich handelte. Der geringste Diener galt ihm in
dieser Beziehung ebenso viel, wie sein erster Minister.
Einst wünschte der König einige Stunden ungestört
zu sein, um ruhig arbeiten zu können, und ertheilte
daher seinem Adjutanten, dem Herrn von L., den
Auftrag, niemand vorzulassen. Als nach einer Stunde
ein fremder Fürst angemeldet zu werden wünschte,
weil er mit dem König über wichtige Angelegenheiten
sprechen müsse, glaubte der Adjutant, daß sich auf
den Fürsten das Verbot des Königs nicht beziehe, und
trat in das Zimmer, um ihn anzumelden. Da sprang
Friedrich Wilhelm unwillig vom Stuhl auf und fuhr
den Adjutanten an, wie er gegen sein Verbot handeln
könne. Man quäle ihn, sagte er, zu Tode, und es
sei nicht mehr zum Aushalten. Der Besuch konnte
aber nicht abgewiesen werden und wurde vom König
empfangen. Die Königin erfuhr dies und drückte am
Abend ihr Bedauern aus, daß er bei seinen Arbeiten
gestört worden sei. »Wie ift’s dir damit gegangen?«
fragte sie. »Und wie hast du es gemacht?« ——- »Wie
ich es gemacht habe,« erwiderte der König, »kann
dir am besten von L. sagen. Der arme Mann hat
den ersten Stoß aushalten müssen.« Dabei nickte er
dem Adjutanten freundlich zu, und von diesem Tage
an suchte er ihn durch verdoppelte Güte und Freund-
lichkeit die harten Worte vergessen zu machen.

Ein andermal hatte der König auf einen un-
begründeten Verdacht hin feinen alten Kammerdiener
hart- angefahren. Er liebte in allen Dingen die Offen-
heit und wurde sofort verstimmt, wenn er sah, daß
jemand auf Umwegen fein Ziel zu erreichen suchte,
anstatt geraden Weges darauf loszugehen. Die Frau
des Kammerdieners hatte nun ohne Wissen ihres
Mannes dem König eine Bittschrift überreicht, um
einen Geldbeitrag zu einem beabsichtigten Hausbau
zu erhalten. Der König glaubte, daß sein Kammer-
diener die Bittschrift veranlaßt habe, anstatt sich direkt
selbst an ihn zu wenden, und gerieth darüber in heftigen
Zorn. »Miserabel!« rief er· »Kennen uns schon so
lange, und doch noch kein Vertrauen! . . . Hinter die
Frau stecken! Jnsinuirenl Liebe das nicht! Warum
nicht offen und gerade selbst sagen? Wozu der Brief!«
Der Kammerdiener hatte keine Ahnung, um was es
sich handelte, und erst als der König ihm das Bitt-
gesuch wies, klärte sich der Sachverhalt auf. So wie
der König sich überzeugt hatte, daß er einen un-
begründeten Verdacht gehegt, drückte er sein Bedauern
über feine Vorwürfe aus und ermunterte den treuen
Diener, stets Vertrauen zu ihm zu haben; die Bitte
der Frau wurde selbverständlich gewährt.

Auch die Königin vermochte den Gedanken nicht
zu ertragen, daß fie, wenn auch unabsichtlich, jemandem
weh gethan. Auf einem Spaziergang durch den
Potsdamer Lustgarten sah sie einst auf einer Bank
einen etwas ärmlich gekleideten Mann sitzen, dessen
kränkliches Aussehen auffiel. Jm Glauben, einen
Hilfsbedürstigen vor sich zu haben, ließ sie ihm durch
den ihr folgenden Diener 4 Friedrichsd’or reichen.
Der Mann war jedoch nicht arm, sondern im Gegen-



 

theil ein wohlhabender Potsdamer Bürger, Namens
van Leeden. Vor kurzem von einer schweren Krankheit
genesen, hatte er zur Erholung einen Spaziergang
durch den Lustgarten unternommen, und sich dort
auf einer Bank niedergelassen, um auszuruhen. Er
wies selbstverständlich die ihm angebotene Gabe zurück.
Als die Königin dies erfuhr, kehrte sie sofort um und
eilte auf van Leeden zu. »Verzeihen Sie,« sagte sie,
»ich habe Jhnen nicht wehe thun wollen. Nun müssen  

Sie mir aber gestatten, bis zu Jhrer Genesung durch
Erfrischungen, die Sie vielleicht nicht so gut bekommen
können, für Jhre Küche zu sorgen. Der König liebt die
guten Bürger seiner Vaterstadt Potsdani, und ich
theile von Herzen diese Empfindung« Und die Königin
hielt Wort: van Leeden erhielt fortan täglich eine
Sendung aus der königlichen Küche, bis er völlig
wiederhergestellt war.

—-

 

gårrchtichc Nachrichten
Am 23. Sonntage nach Trinitatis

predigen in der Schloßkirche: ·
Frühpredigt 61X2 Uhr: Herr Diakonus Kreb s.
Amtspredigt 9 Uhr: Herr Propst Thiel-
mann. (Riedel’sche Stiftspredigt.)

Nachm.-Predigt 1'/2 Uhr: Herr Diakonus
Krebs.

Beichte früh 1/29 Uhr: Herr Diakonus Krebs-
Jn der St. Salvatorkirche:

Montag, den 17. November, Abends 7 Uhr,
Bibelstunde: Herr Propst Thielmann

Wochenvredigt :
Donnerstag, den 20. November, früh 872 Uhr:
Herr Diakonus Krebs.

Amtswochex Herr Diakonus Krebs.

Bekamgtmachuna
Am Mittwoch, den 19. d. M.,

von friih 972 Uhr ab,
werden im Gerichtskretfcham hierselbst,
besonders aus Schutzbezirk Rogelwitz l,

ca.1000»Rm. diverse trockene
Brennholzer,

zum Theil zur Deckung des Lokalbedarfs,
und demnächst vom frischen Einschlage
de 1885 .

ca. 6 Rm. Eichen-Nutzholz
11. Kl» ca. 200 Rut. Eichen-
Scheit,

meist anbrüchig, aus Jagen 42, im
Wege der Licitation gegen baare Be-
zahlung verkauft.

Rogelwitzx den 10. November 1884.

Wer Königliche Oberfdrster
Kirchner.

Kalifal

fHothblauer Hirsch.
HEFT Sonntags den 10. November:M

Binmersiges (fonoert
der Tyroler todte-r- innt Sänger-Geselischafi

Vmeelswwaädner.
Direktion: Herr Joseph Thaler-.

Langjähkkges Miitgljed der Ludwig Rainer’fdwn Gesellschaft
aus Aachenfee.

135% rn grauem.
- 1. Theil.

« Dachstcin-Marsch, Chor von Schenk.

O du himmelblauer See, Dilett. Frl. Leni und Rosl.
. Du mein Gedanke-, Reverie für Zither. Herr Kittel.

« ’s Hiittl am 03mm, Baß-Solo mit Chor und Jodler.

2. Theil.
Da Bua am Gamsberg, Chor mit Jodler.
SopramSolot Sehnsucht nach Tirol. FrL Leni.

. Die Kuteboheetx Für Zither. Herr Kittel.
- Potpourri über Volkslieder

3. zum.
Künstler-Leben, Walzer von Strauß. Chor. .

Das Leben ein Traum, Paß-Solo. Herr Thaler.
Mazurkn concertante. Für Zither. Herr Kittel.

National-Lied. 0 f V’ll ts ’m Vor— ! . Entree ‘ er on 5 . I e I «Anfang Abends 7 /2 1")r a s P Gallerie 30 Pf-verkauf bei Herrn Kaufmann Gulu' ä Perkm 40 Pf.

Gethaer Lebensversicherniigsbant
— . 8 ' 99 mit 460 698 000 M.Am 1 Oktober 18 4 ngkcflzIästZZS . Personen . . 119 650 000 „

Versichcktiugssumme ausgezahlt seit Beginn . 153 439 000 »
Dividende 1884 für 1879: 44 pCt.

Herr Thaler.
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9.
10.
11.
12. in Waggonladungen, sowie im Detail

offerire zu zeitgemäß billigen Preisen.

M. Berliner,
Ohlauerstraße Nr. 40.

8 Stück
hochtragende Kalben

oder frischmelke, junge Kühe
aus milchreicher Heerde werden gesucht vom

Dominium Zalcuse
— bei Kattowitz OXS.

M Lehrvertriinc W
empfiehlt A. Ludwlg’s Buchdruckerei.  

Seit dem Jahre 1883 ist neben dem bisherigen ein nettes System der

Ueberschusz-Vertheilung (das »gemischte« System) eingefuhrt, dessen Vor-

zug darin besteht, dafz die Dividende, unbeschadet gerechtester Zumessnug,

mit dem Versicherungsalter beträchtlich steigt. Neu Beitretende müssen

sich bei der Antragstellung für das alte oder das neue System entscheiden-

Alles Nähere zu erfragen bei Ad. Grüneberger in Oels.——

Formulare zu

Personenftandsxiftew
Einkommens-Nachweisungen und

Klassen-Steuer-Nollen
sind in der Herzogl. Hofbnchdruckerei von A. Ludwig zu büßen.



  Das Masse Pe1,eweeeente
von «

M. Zeiten« Kürschner, Breslau, Ring 35,
Ring 35, grüne Röhrseite, parterre, I. und 11. Etage, Ring 35,
empfiehlt feine Herren-Geh- und Reifcpclzc von 25 Thalern, Comptoir-, Hans- und Jagdpclzröckc von
10 Thalern, Livreepelze für Kutscher und Diener von 15 Thalern, Herren-Nerzpelze von 40 Thalern an. Für
Damen (Sieb: Und Reifepelzmiintel nach den neuesten Fagons mit echten Seidenfammet-, Seidenrips-, Wollrips-
und verschiedenen Stoffbezügen mit Pelzfutter und Pelzbefatz von 16 Thalern 20 Sgr., Damcnpclz-Jqckcn bon
6 Thalern an. Gwße Aus-Wahl VDU Damen-Pelzgnknitnken in Zobel und Marder, Nerz-, Skuuks- und Jltismuffen
von 5 Thalern, Wafchbär- und Scheitelaffenmuffen von 2 Thalern 15 Sgr., Feh-, Bifam- und imitirte Skunksmuffen
von 2 Thalern, Kinder-Gnmitm«en von 1 Thaler, Fuszfäcke und Jagdmussc von 1 Thaler 15 Sgr» Pelz-

tcppjche VDU 2. Thalern 15 Sgr- (III- Schlittendecken Und verschiedene Pelzmiitzem Gleichzeitig empfehle mein
reichhaltiges Lager moderner getreu: und Damen-Pelzbezngstosfe, sowie fertiger Pelzbezüge zum Verkauf.
Für alle aus meinem Lager bezogenen Gegenstände übernehme jahrelange Garantie, da sämmtliche Sachen
meine eigenen Fabrikate und keine Handelsartikcl sind. Umarbeitungen nnd Modernisirungcn aller
Pelzgegenstiinde, wenn dieselben auch nicht von mir gekauft sind, werden in meiner Werkstatt am billigsten und
reelsten AUsgefÜth- ‑ anäwabüäennnngen werben bei ungefährer Preisnngabe und Aufgabe von Referenzen «
ohne Spesenberechnung portofrei zugefandt, dagegen ohne Referenzen nur gegen Postnachnahme und ist der
Umtaufch jederzeit gestattet. Bei Bestellungen von Herrenpelzen bitte als Maaß die Riickenbreite und Aermellänge,
bei Damenpelzen eine Kleidertaille beizufügen, wo ich alsdann die Garantie für gut wissend übernehme. Um ,-
alle an mich gerichteten Aufträge nach Wunsch ausführen zu können, ersuche meine hochgeschätzte Kundschaft, etwaige T
Bestellungeu im eigenen Interesse rechtzeitig aufgeben zu wollen.

W Extra-Befielluugcn werden innerhalb 12 Stunden prompt ausgeführt WILL

Ring 35, 111. 611m, Kürschner, Breslau, Ring 35.
Das große Pelzwaaren-Lager von M. Buden, Breslau, Ring 35, parterre, 1. und 2. Etage, unterhält »

weder in Breslau, noch in irgend einer anderen Stadt des deutschen Reiches Zweig-Geschäfte Es sind demnach «
alle darauf hinzielenden Ankündigungen und Offerten nur auf Täuschung des Publikums berechnet, weshalb ich das ;
geeh rte Publikum, im eigenen Interesse, nochmals ersuche, beim Ankan von Pelzgegenständen n U r auf die Adresse
Nr. 35 M. Boden, Breslau, Ring 35, zu achten. -
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Heu, per 50 Kilogramm 2,40——-2,90 in.
Roggcnstroh per 600Kilogr. 19,00—-21,00 M.
MehZIIOORKilogragnm bchkizen fein 24,00—;

_ ‘ _ 25,00 ., oggen- ‚ aus a en 21,25—21,7
Pdßkß'lffilll‘l ACUBII [1888118011311 M» Roggen-Futtermehl 9,50—-—10,00 M»

August Bester-, Heraban J . W „vvvvn‘v’vvw Weizmkkm 835—925 M·

mm U- MMWMWMW btt: Lupinen, per 100 Kilogramm, gelbe 7,30—--
Julius Sachs in ßreßlaln I M d fit b 7,50—-—8,50 M» blaue 7,1o—7,30—8,00 M

Graupenstmfzc 9— o e r ogen Markt reis der Stadt Oels
__ , „i’m 8. November 1884,

A. Motard’s Bflnhiüawürlugem - esse-Lesen

, für Jedermann. 11. Auflage
z Künstler-Ausgabe 1 Mark. Nach
auswärts 1 Mark 10 Pf. Jn
Oels bei A. Grüneberger & Co.

mit Deutschen Dampffchiffen der

Hämilllkg-Äm8klkfllllscll6ll

j , « eiiiirkihreiedåozkSkiiitezreelan
« ( vom 12. covem er 1884.

„ätfijfßfiäm 1 55151155
H b A ‚k J Weizen,weiß,neuer 15 60 14 —- 13 20

.. « . „ gelb, neuer 15 30 14 —— 13 20
am arg merl a 4‘ Roggen. . . 14 10 13 60 12 90
Nach NGW-YOI‘k ieben I Gerste . . . . 15 —- 13 20 12 —-

. ( « · « »J-· » Hafer, neuer . . 13 ——- 12 60 12 —-
Mittwoch u. Sonntag ; Ein Skizzenbuch Ä. Erbscn . . . . 18 50 17 — 15 —-

(

(

(
(
(  

 

  
 

   

. . , ' « Weizen w «ß . 15 50 15 30 15 —-
kiinftltche Wachslichtc, Krippeibiider, Reizen geelii . 15 20 15 —- 1; gg

StWieUernZlgFllv-fsfk;erzån- Bildekbogen esisistk : : : iå Z IT IS 12 .5
earin= U am U- er en ‚ . . afer, neu . . 12 — 11 60 11 2

in allen Packungen z UT allergrößtcr.AUsqul BEI ggätojfeägß « _ Z 38 Z ZZ ä gg

empfiehlt Otto Weigand. Helnl‘lch Tllgnel‘. - twh » J s 18 ___ 17 __ 16 ·-     




